
D ie Reform des Sanktionen-
rechts gehört zu den wesent-
lichen Reformvorhaben der

Bundesregierung in der laufenden
Legislaturperiode. Nach den schon
in der abgelaufenen Legislaturperi-
ode entwickelten Grundzügen (vgl.
den Referentenentwurf des Bundes-
justizministeriums vom 8.12.2000
und den Entwurf der Fraktionen
von SPD/BÜNDNIS 90/Die Grünen
vom 11.6.2002 in BT-Drs. 14/9358)
soll u.a. die Gemeinnützige Arbeit
als Ersatzsanktion für die Geldstrafe
ausgebaut werden. Inwieweit auch
die Strafaussetzung zur Bewährung
aufgewertet werden wird, etwa
durch eine erweiterte Halbstrafen-
entlassung bei Erstinhaftierten, ist
noch unklar. Die vorliegenden Ent-
würfe enthalten sich eines Hinwei-
ses oder einer Regelung im Hinblick
auf die mit der Durchführung zu be-
trauenden Sozialen Dienste der Ju-
stiz. Die Reformentwicklung der
vergangenen Jahrzehnte (nicht nur
im Bereich des Jugendstrafrechts)
hat gezeigt, dass Erfolge nur erzielt
werden können, wenn mit der Ein-
führung neuer oder dem Ausbau be-
stehender Sanktionen zugleich die
Aufgabenstellung der damit zu be-
trauenden Institutionen (Gerichts-
hilfe, Bewährungshilfe, Jugendhilfe,
Freie Träger der Straffälligenhilfe)
wenigstens dem Grunde nach auch
gesetzlich geregelt werden. Der Ge-
setzgeber sollte daher auch bei der
anstehenden Reform mit einer »pro-
grammatischen« Vorschrift im StGB
die Aufgabenstellungen der Ambu-
lanten Straffälligenhilfe regeln und

damit nicht alles dem »freien Spiel«
der Gestaltung durch die Länder
überlassen. Gleichwohl bleibt es
selbstverständlich dabei, dass für die
konkrete Ausgestaltung der Sozialen
Dienste der Justiz die Länder zustän-
dig sind und damit die Möglichkeit
einer Pluralität von Organisations-
modellen erhalten bleiben wird.

In den am 6. Oktober 2002 vorge-
legten »Thesen zu einer humanen,
rationalen und effizienten Krimi-
nalpolitik« hat der »Ziethener
Kreis« unter anderem gefordert, die
Ambulante Straffälligenhilfe zu
stärken und zu vernetzen (vgl. Dün-
kel NK 1/2003, S. 2 ff., 4). Die ambu-
lanten Sozialen Dienste der Justiz
(Gerichtshilfe, Bewährungshilfe
und Führungsaufsicht) sollten da-
nach bundeseinheitlich neu struk-
turiert und mit dem Strafvollzug so-
wie der nicht-justiziellen Straffälli-
genhilfe vernetzt werden. Es wurde
weiterhin die regionale und landes-
bezogene Gesamtplanung der am-
bulanten, teilstationären und sta-
tionären Straffälligenhilfe gefor-
dert. Der vorliegende Beitrag setzt
die Diskussion auf der Basis von im
»Ziethener Kreis« im März 2003
weiterentwickelten Überlegungen
fort.

Ausgangslage

Die Freiheitsstrafe ist in Deutschland
zwar im Vergleich zu früheren Jahr-
zehnten deutlich zurückgedrängt
worden, jedoch haben steigende Ge-
fangenenraten in den 1990er Jahren

in einigen Bundesländern und dort
insbesondere im geschlossenen Voll-
zug zu erheblichen Problemen der
Überbelegung geführt. Hinzu kommt,
dass der Belegungsdruck noch erheb-
lich verschärft wird, wenn der im
Grundsatz vom BVerfG als Ausfluss
der Menschenwürde anerkannte An-
spruch eines Gefangenen auf Unter-
bringung in einem Einzelhaftraum
während der Ruhezeit realisiert wer-
den würde. Für die Bundesländer
stellt sich daher die Frage, ob durch
kostenintensive Neubauprogramme
die Haftplatzkapazitäten zu erweitern
sind, oder ob mit einer gezielten Stra-
tegie der verantwortbaren Haftver-
meidung und Haftverkürzung eine
Verlagerung in den Bereich der ambu-
lanten Sanktionen erfolgen kann,
ohne dass hierdurch eine Einbuße an
Sicherheit oder die Inkaufnahme frag-
würdiger Risiken bei bestimmten Tä-
tergruppen verbunden ist.

Nicht ausgeschöpfte Potentiale der
Haftvermeidung und Haftverkürzung
werden u.a. bei der Vollstreckung der
Ersatzfreiheitsstrafe und bei der Unter-
suchungshaft deutlich. Modellprojekte
in Mecklenburg-Vorpommern und in
Niedersachsen haben gezeigt, dass
durch einen gezielten Ausbau der So-
zialen Dienste der Justiz bzw. durch
frühzeitige Strafverteidigung Haft in
erheblichem Umfang vermieden und/
oder verkürzt werden kann (vgl. Dün-
kel/Scheel/Grosser BewHi 2002, S. 56 ff.;
Jehle u. a. 2003). Im übrigen hat die Ar-
beit der klassischen Bewährungshilfe
gezeigt, dass sie Probanden mit vielfäl-
tigen und gehäuften Problemlagen,
wie sie auch bei den Insassen des Straf-
vollzugs typischerweise vorzufinden
sind, erfolgreich wiedereingliedern
kann. Die Wiedereingliederung im
Rahmen der Ambulanten Straffälligen-
hilfe erscheint wegen der realistische-
ren Möglichkeiten der Verhaltensän-
derung und der positiven Veränderung
der Lebenslagen leichter möglich als
durch Strafvollzug.

Der »Ziethener Kreis« unterstützt
nachdrücklich die schon in der letzten
Legislaturperiode erkennbaren
Bemühungen der Bundesregierung,
unnötige Freiheitsentziehung weiter
zurückzudrängen. Hierzu zählen insbe-
sondere der Ausbau der Gemeinnützi-
gen Arbeit als Ersatzstrafe und die Stär-
kung der ambulanten Sozialen Dienste
der Justiz, denen weitere Kompetenzen
(vgl. z.B. im Rahmen der Verwarnung
mit Strafvorbehalt) zukommen wer-
den. Zugleich sollten in einem fachlich
fundierten Gesamtkonzept die Aufga-

ben der Ambulanten Straffälligenhilfe
stärker hervorgehoben und bundes-
einheitlich verankert werden, ohne
den landesrechtlich zu regelnden Or-
ganisationsformen damit vorzugrei-
fen. Insbesondere müssten neue oder
auszuweitende Aufgabenbereiche wie
z.B. die Gemeinnützige Arbeit, die
Haftentscheidungshilfe, der Täter-Op-
fer-Ausgleich, die Entlassungsvorbe-
reitung und die Nachbetreuung als
gesetzliche Aufgabe der Ambulanten
Straffälligenhilfe verdeutlicht werden.

Ziele und Aufgaben der
Ambulanten Straffälligenhilfe

Herausragendes Ziel der Ambulanten
Straffälligenhilfe ist die soziale Integrati-
on bzw. Wiedereingliederung von Straf-
fälligen. Hierbei geht es – wie das Bei-
spiel des Täter-Opfer-Ausgleichs in be-
sonderem Maße zeigt – zugleich um die
Betonung des Opferschutzes und der
friedensstiftenden, konfliktlösenden
Funktion des Strafrechts. Diese sozialin-
tegrative Funktion wird durch spezifi-
sche Maßnahmen der Haftvermeidung
und Haftverkürzung zu erreichen ver-
sucht. Das Spektrum umfasst dabei fol-
gende teilweise schon gesetzlich vorge-
sehene, teilweise neu zu verankernde
oder auszubauende Aufgaben:
• Ermittlungshilfe (vgl. die klassische

Gerichtshilfe gem. § 160 III StPO)
• bei drohender oder vollzogener U-

Haft die Haftentscheidungshilfe;
• Täter-Opfer-Ausgleich (vgl. §§ 155a,

155b StPO, §§ 46, 46a StGB);
• Gemeinnützige Arbeit (bisher

nur zur Abwendung von Ersatz-
freiheitsstrafe, vgl. die Landesre-
gelungen zu Art. 293 EGStGB)

• Bewährungshilfe (§ 56d StGB), zu
ergänzen bzw. differenzieren nach
»normaler« und intensivierter Be-
währungshilfe (reduzierte Fallzah-
len bei bestimmten Fall- und Pro-
blemgruppen);

• Führungsaufsicht (vgl. § 68f StGB)
• Soziale Hilfe im Vollzug, insbe-

sondere Hilfen zur Entlassung
(vgl. § 74 StVollzG);

• Nachbetreuung;
• Vollstreckungshilfe (z.B. Wider-

rufsvermeidung bei fehlender Be-
währungsunterstellung, Hilfen
bei der Geldstrafenvollstreckung,
vgl. de lege lata § 463d StPO).

Diese Aufgaben werden derzeit in den
Ländern sehr unterschiedlich und z.
T. nur unzulänglich verwirklicht.

Die Gerichtshilfe ist zumeist unter-
besetzt. Nicht einmal in Haftfällen
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Stärkung, Ausbau und
Vernetzung der 

Ambulanten Straffälligenhilfe
Frieder Dünkel und Heinz Cornel

Reformen des Sanktionensystems, die auf eine Ausweitung
und Effektivierung ambulanter Sanktionen wie der Gemein-
nützigen Arbeit oder der Strafaussetzung zur Bewährung
abzielen, können nur erfolgreich sein, wenn die erforderli-
che Infrastruktur und eine Qualitätssicherung geschaffen
werden. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den Vor-
stellungen des »Ziethener Kreises« zu diesem Thema, der
eine bundesgesetzliche Regelung der Aufgabenstellungen
der »Ambulanten Straffälligenhilfe« fordert.
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findet eine systematische Haftent-
scheidungshilfe statt. Durch die früh-
zeitige Beteiligung von Sozialarbei-
tern/-pädagogen und von Anwälten
(vgl. im Bereich des Jugendstrafrechts
§§ 68 Nr. 4, 72a JGG) könnte auch im
Erwachsenenbereich vermehrt U-
Haftvermeidung und -verkürzung er-
reicht werden. Die Vollstreckungshilfe
(vgl. § 463d StPO) ist gleichfalls nur
rudimentär entwickelt.

Der Täter-Opfer-Ausgleich gewinnt
zwar auch im Erwachsenenbereich
zunehmend an Bedeutung, von ei-
ner flächendeckenden Beachtung
»restorativer« Ansätze (»restorative
justice«) – wie sich dies der Gesetzge-
ber mit der Einführung von § 46a
StGB im Jahr 1994 bzw. von §§ 155a,
155b StPO im Jahr 1999 erhofft hat –
kann aber noch keine Rede sein.

Die Gemeinnützige Arbeit sollte ent-
sprechend der Vorschläge eines Kom-
missionsentwurfs des BMJ vom De-
zember 2000 zu einer umfassenden
und vorrangigen Sanktionsalternati-
ve nicht nur im Bereich der Ersatz-
freiheitsstrafe, sondern auch der kur-
zen Freiheitsstrafe bis zu sechs Mona-
ten bzw. von Bewährungsstrafen bis
zu zwölf Monaten ausgebaut werden.

Die Bewährungshilfe ist bei einer
Fallbelastung von durchschnittlich
über 70 Probanden, in einigen Re-
gionen und Bundesländern noch
erheblich darüber, überlastet und
nur eingeschränkt in der Lage, ef-
fektive Wiedereingliederungshilfe
zu leisten. Das Problemprofil der
Probanden erfordert ein auch in der
Intensität von Hilfe und Kontrolle dif-
ferenzierteres Leistungsangebot. In
diesem Zusammenhang ist auch die
Klientel der Führungsaufsicht ange-
sprochen. Nur wenn die Be-
währungshilfe personell und fach-
lich angemessen ausgestattet ist,
kann die angestrebte Verlagerung
vom stationären in den ambulan-
ten Bereich erfolgversprechend rea-
lisiert werden. Wie das Beispiel in
Mecklenburg-Vorpommern mit der
Gemeinnützigen Arbeit zeigt, kann
der Ausbau der Bewährungshilfe
bzw. der Sozialen Dienste durch
Einsparung von Haftkosten mehr
als kompensiert werden.

Die Hilfe zur Entlassung ist gesetzli-
che Pflichtaufgabe des Strafvollzugs
(vgl. § 74 StVollzG). Sie wird aller-
dings häufig nur unzureichend wahr-
genommen. Positive Ansätze stellen
die Dezentralisierung des offenen
Vollzugs als überleitungsorientierte
Maßnahme und damit heimatnahe

Unterbringung des kurz vor der Ent-
lassung stehenden Gefangenen dar
(vgl. z.B. Baden-Württemberg, Sach-
sen). In einem solchen Konzept ist
die Entlassungsvorbereitung durch
die Bewährungshilfe, die zukünftig
mit dem Entlassenen zu arbeiten ha-
ben wird, angezeigt. Aber auch darü-
ber hinaus sollte die Bewährungshilfe
oder die Ambulante Straffälligenhilfe
bei noch zu verbüßenden Haftzeiten
von 6–12 Monaten systematisch ein-
bezogen werden (in Berlin gibt es seit
einigen Jahren Kooperationsverein-
barungen zwischen Vollzug und So-
zialen Diensten der Justiz, die genau
das gewährleisten sollen).

Die Ambulante Straffälligenhilfe
(insbesondere im Rahmen der Hilfe
zur Entlassung bzw. Nachbetreuung)
hat eine wichtige Funktion im Ge-
samtsystem der Straffälligenhilfe, ist
aber ebenfalls nicht in allen Bundes-

ländern flächendeckend und entspre-
chend besonderer notwendiger Dienst-
leistungen (z.B. Schuldenregulierung,
Suchtberatung etc.) ausgebaut.

Die Unzulänglichkeiten der Situati-
on der Ambulanten Straffälligenhilfe
erfordern eine Gesamtplanung, die
durch eine stärkere Vernetzung und
den Ausbau vorhandener Angebote die
Effektivität und Effizienz der staatlichen
und nicht-staatlichen Straffälligenhilfe
verbessert. Die Mitglieder des  Ziethe-
ner Kreises sind sich darüber im Kla-
ren, dass angesichts der bestehenden
Länderkompetenzen regional bzw.
bundesländerspezifisch unterschiedli-
che Organisationsformen existieren.
Es kann derzeit nicht darum gehen,
ein spezifisches Organisationsmodell
durchzusetzen, sondern zu prüfen, im
Rahmen welcher Organisationsformen
die oben angesprochenen Aufgaben
besser erfüllt werden können.

Organisation

Angesichts der neu hinzu kom-
menden oder gekommenen Auf-
gabenfelder der Gemeinnützigen
Arbeit, der Ermittlungs- bzw.
Haftentscheidungshilfe sowie des
Täter-Opfer-Ausgleichs stellt sich die
Frage, ob die Bewährungs- und Ge-
richtshilfe in einem Sozialen Dienst
zusammenzufassen sind, der gegebe-
nenfalls in aufgabenspezifischen
Untergliederungen/Spezialisierungen
die verschiedenen angesprochenen
Aufgaben wahrnimmt sowie in
geeigneten Fällen im Sinne einer
ganzheitlichen Aufgabenwahrnehmung
(durchgehenden Hilfe) auch in der
Lage ist, Synergieeffekte zu erzielen
und dadurch (auch kostensparend)
wirksamere Hilfen zu leisten.

Ein solcher einheitlicher Sozial-
dienst existiert in einigen Bundes-
ländern in der Form, dass die Aufga-
ben der Gerichts- und Bewährungs-
hilfe zusammengefasst sind (z.B.
Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt). In Ber-
lin und Brandenburg ist auch der
Bereich des Täter-Opfer-Ausgleichs
mit enthalten.

Damit werden entsprechend posi-
tiver internationaler Erfahrungen
auch in Deutschland Tendenzen er-
kennbar, die Ambulante Straffälli-
genhilfe zu einer eigenständigen und
selbständigen Säule der Sozialen Straf-
rechtspflege auszubauen. Denkt man
diese Ansätze konsequent fort, so
könnte ein zukünftiger Sozialer
Dienst der Justiz auch die zukünfti-
gen Aufgabenfelder der Gemein-
nützigen Arbeit, der Haftentschei-
dungshilfe und der Entlassungsvor-
bereitung durch Mitarbeiter der
Ambulanten Straffälligenhilfe mit
übernehmen. Damit würden die ge-
genwärtig vorherrschende Zersplitte-
rung in der Organisationsform und
die unterschiedliche Leistungsfähig-
keit der Sozialen Dienste überwunden.

Mit der nicht-staatlichen Straffälli-
genhilfe wäre dabei enger zusam-
menzuarbeiten. Soweit freie Träger
dazu bereit und in der Lage sind,
können ihnen auch Aufgaben der
Sozialen Dienste der Justiz gegen Ko-
stenerstattung übertragen werden.
Ferner sollen freie Träger insbeson-
dere Projekte mit spezifischen Aufga-
benstellungen übernehmen (z.B. Al-
kohol-/Drogenberatung, Schulden-
regulierung, betreutes Wohnen).

Es sollten in besonders zu be-
gründenden Fällen auch Experi-
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Effizienzkontrolle von
Kriminalprävention

Bericht von der 1. Internationalen 
Ostseekonferenz »Kriminalprävention«

Kriminalprävention ist der derzeitige kriminalpolitische Hit, obwohl
die Hoffnung, dass damit die Kriminalrepression zurückgedrängt wer-
de, sich nicht erfüllt hat. Wenn nicht einlösbare Hoffnungen auf
»Ausrottung von Kriminalität« geweckt werden, droht sogar eine
Präventionsfalle: Aus Enttäuschung über Prävention wird dann noch
mehr auf Repression gesetzt. An der 1. Internationalen Ostseekonfe-
renz »Kriminalprävention« in Lübeck (28.–29. März 2003) nahmen
220 Teilnehmer aus zehn Ostseeanrainerstaaten teil. Wie zu erwarten
wurde von vielen gutfunktionierenden Projekten berichtet. In der
Diskussion wurde aber auch schnell deutlich, dass eine Effizienzkon-
trolle weitgehend nicht stattfindet. Es wird agiert, ohne Bedürfnisla-
gen analysiert zu haben, ohne eventuelle negative Begleiterscheinun-
gen bedacht zu haben, ohne Rechenschaftslegung über Erfolg oder
Misserfolg. Somit wurde übereinstimmend die Evaluation von
Präventionsprojekten eingefordert, auch wenn sich präventive Wir-
kungen auf Grund eines Einzelprojektes schwer nachweisen lassen.
Eine weitere Forderung lautete, auch eventuell negative Auswirkun-
gen von Prävention von vornherein mit zu bedenken. Kommunale
Präventionsräte wurden als »geheimer Jugendhilfeausschuss« be-
zeichnet, es wurde die Gefahr beschrieben, dass sich der Staat aus sei-
ner sozialstaatlichen Verpflichtung herauswindet, weil private
Präventionsinitiativen ihm dies ermöglichen, auch die Gefahr, mit
Prävention neue Repressionsmethoden, z.B. Videoüberwachung, ein-
zuführen, überhaupt wurde eine verbreitete Polizeidominanz in den
kommunalen Präventionsräten beklagt. Mit einer schonungslosen
Offenlegung von Chancen und Risiken einer Kriminalprävention
wurde auf dieser Konferenz ein neues Präventionskapitel aufgeschla-
gen, so dass man auf die angekündigte 2. Internationale Ostseekonfe-
renz »Kriminalprävention« in Finnland gespannt sein darf.

Heribert Ostendorf
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mente in die Richtung ermöglicht
werden, dass der Soziale Dienst der
Justiz im Rahmen privater Organi-
sationsformen durchgeführt wird.
Dabei ist klarzustellen, dass diese
Experimente vor allem unter der
Zielsetzung der Effizienzsteigerung
und Qualitätsverbesserung bzw. -si-
cherung legitimierbar sind.

In jedem Fall sollte die Zuordnung
zum Landgericht (Bewährungshilfe)
bzw. zur Staatsanwaltschaft (Ge-
richtshilfe) aufgegeben werden und
stattdessen der Soziale Dienst der Ju-
stiz den Justizministerien (dort ggf.
den Abteilungen Strafvollzug und So-
ziale Dienste) direkt unterstellt wer-
den (Dienst- und Fachaufsicht). Die
Fachaufsicht sollte nach Gesichts-
punkten der Sozialen Arbeit und Hil-
feleistung von diesbezüglich qualifi-
zierten Fachkräften erfolgen. Der die
Bewährungsaufsicht anordnende
Richter sollte Weisungen nur in Hin-
blick auf die Angemessenheit und das
Ausmaß der Belastungen, nicht aber
die Art und Methoden der Hilfege-
währung aussprechen.

Bundesrechtliche
Gesetzesänderungen

Eine wie oben skizzierte fachliche
und organisatorische Ausrichtung
macht Gesetzesänderungen auch
auf bundesrechtlicher Ebene not-
wendig, wenngleich die im engeren
Sinne organisatorischen Fragen der
Ausgestaltung des Sozialen Dienstes
der Justiz landesgesetzlichen Rege-
lungen vorzubehalten sind.

So sollte aus fachlichen Gründen
die individuelle Bestellung eines be-
stimmten Bewährungshelfers zugun-
sten einer Beauftragung des Sozialen
Dienstes der Justiz aufgegeben wer-
den, wie sie faktisch schon heute
vielfach praktiziert wird. § 56d ist
entsprechend zu ändern. Dies soll
nichts an der persönlichen Zustän-
digkeit eines bestimmten Mitarbei-
ters des Sozialen Dienstes ändern.

Der Soziale Dienst der Justiz sollte
mit seinen Aufgabenstellungen –
ohne Berücksichtigung der erforder-
lichen Folgeänderungen – bundesge-
setzlich (z.B. bei den §§ 38 ff. StGB)
allgemein als Rahmenvorschrift, die
durch Landesrecht auszufüllen ist,
geregelt werden. Die Erwähnung der
Bewährungshilfe im Rahmen der
Strafaussetzungsvorschriften der §§
56 ff. StGB (vgl. § 56d StGB) reicht
nicht aus, da sie den erweiterten

Aufgaben des Sozialen Dienstes der
Justiz nicht mehr gerecht würde. Als
Standort einer Aufgabenregelung der
Ambulanten Straffälligenhilfe wäre
eine Regelung im Bereich der sank-
tionenrechtlichen Vorschriften des
StGB (§§ 38 ff. StGB, z.B. im An-
schluss an die Geldstrafenbestim-
mungen als § 43a, StGB), möglicher-
weise als gesonderter Abschnitt mit
der Überschrift »Ambulante Straffäl-
ligenhilfe«, einzufügen. Eine gesetzli-
che Vorschrift könnte etwa wie folgt
lauten.
§ ... StGB (Ambulante Straffälligenhilfe)
(1) Die Aufgaben der Ambulanten

Straffälligenhilfe werden durch den
Sozialen Dienst der Justiz und ande-
re Träger der Straffälligenhilfe wahr-
genommen. Der Soziale Dienst der
Justiz nimmt insbesondere folgende
Aufgaben wahr:
1. Gerichtshilfe (Ermittlungs- und

Vollstreckungshilfe),
2. Untersuchungshaftvermeidung

und -verkürzung,
3. Täter-Opfer-Ausgleich,
4. Vermittlung in gemeinnützige

Arbeit,
5. Bewährungshilfe,
6. Führungsaufsicht,
7. Soziale Hilfe im Vollzug, insbe-

sondere Hilfe zur Entlassung.
(2) Die Aufgabenwahrnehmung soll die

Möglichkeiten einer vernetzten und
in geeigneten Fällen durchgehenden
Hilfe verbessern. Zur Durchführung
der erforderlichen Maßnahmen ist
in geeigneten Fällen ein Gesamt-
plan zu erstellen. Zur Erfüllung die-
ser Aufgaben ist die Weitergabe per-
sonenbezogener Daten zulässig.

(3) Der Soziale Dienst ist personell und
sachlich ausreichend auszustatten.
Fallbelastungsobergrenzen sind fest-
zulegen.

(4) Aufgaben der Ambulanten Straffäl-
ligenhilfe können auch privaten
Trägern übertragen werden.

(5) Das Nähere regeln die Länder.

Die im vorliegenden Beitrag darge-
legten Überlegungen sind auch unter
www.uni-greifswald.de/~ls3/ mit den
Namen der Unterzeichner des »Ziet-
hener Kreises« wiedergegeben.

Prof. Dr. Frieder Dünkel lehrt Krimino-
logie und Strafrecht an der Universität
Greifswald, Prof. Dr. Heinz Cornel
lehrt Jugendrecht, Strafrecht und Kri-
minologie an der Alice-Salomon-Fach-
hochschule für Sozialarbeit und Sozial-
pädagogik Berlin, beide Autoren sind
Mitherausgeber dieser Zeitschrift
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D ie Veranstaltung stand unter
dem Titel »NEUSTART – So-
ziale Verantwortung in der

Justiz« und versuchte folgende Bot-
schaften zu vermitteln:

1/ Kriminaljustiz ist heute mehr
als Strafjustiz

Im Umgang mit Kriminalität ist so-
ziale Kompetenz gefordert, die mehr
als die Anwendung eines Strafreper-
toires verlangt. Der soziale Nutzen
ist die Legitimation der Kriminalju-
stiz. Bei der Weiterentwicklung der
Kriminaljustiz geht es darum, die-
sen Nutzen kontinuierlich zu stei-
gern und zu verbessern. Dabei darf
und kann die Entwicklung sozialer
Interventionstechniken und -me-
thoden nicht ignoriert, der Fort-
schritt der Human- und Behand-
lungswissenschaften und -professio-
nen nicht außer Acht gelassen
werden.

2/ In einer sozial konstruktiven
Kriminalrechtspflege sind Ju-
ristInnen und Sozialarbeite-
rInnen deshalb Partner

Man kann inzwischen von einer
partnerschaftlichen, sich ergänzen-

den Beziehung sprechen. Natürlich
treffen StaatsanwältInnen und
RichterInnen die Letztentscheidun-
gen und obliegt ihnen die Verant-
wortung für die Einhaltung der
rechtlichen Vorschriften. Die Kal-
küle der Sozialarbeit bzw. der Straf-
fälligenhilfe haben aber an Bedeu-
tung gewonnen. Die Beurteilung ei-
nes sozialen Prozesses, wie etwa des
Außergerichtlichen Tatausgleichs,
oder einer Chance legaler Be-
währung und sozialer Integration
bei fortgesetzter Betreuung in Frei-
heit hat heute anerkanntermaßen
mehr Gewicht als zu Beginn der Ko-
operation.

3/ Kriminalprävention ist eine
öffentliche Aufgabe

Die sozialen Gefüge und die soziale
Kontrolle vor Ort müssen so gut
funktionieren, dass Polizei und Ju-
stiz möglichst selten und nur als
letzter Ausweg mobilisiert werden
müssen. Die Entscheidungen und
Maßnahmen, die dann kriminal-
rechtlich getroffen werden, müssen
wiederum gesellschaftlich verständ-
lich und mitgetragen sein, um
ihren Zweck zu erfüllen. Die Anlie-
gen der Kriminalprävention und
des rationalen und humanen Um-

Führungswechsel
und Statusaufnahme
Nach 25 Jahren übergibt Herbert
Leirer die Leitung von NEUSTART

Arno Pilgram

Neustart bei NEUSTART, Österreichs Trägerorganisation
der Sozialarbeit im Justizbereich. Herbert Leirer, seit 25
Jahren in leitender Funktion im vormaligen Verein für
Bewährungshilfe und soziale Arbeit (VBSA), hat die Ge-
schäftsführung zum 1. April 2003 an zwei Nachfolger über-
geben. Aus diesem Anlass wurde am 20. März in einer
groß angelegten Veranstaltung im Bundesministerium für
Justiz in Wien versucht, den in der Zeitspanne von 25 Jah-
ren veränderten Stellenwert der Sozialarbeit in der Krimi-
naljustiz auf einen Begriff zu bringen und den justizpoliti-
schen Konsens darüber zu überprüfen.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2003-2-42 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 04.03.2026, 15:36:38. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2003-2-42

	Ausgangslage
	Ziele und Aufgaben der Ambulanten Straffälligenhilfe
	Organisation
	Bundesrechtliche Gesetzesänderungen

